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Verordnung
der Bundesregierung

Verordnung zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen

A. Problem und Ziel

Mit dem Rechtsetzungsverfahren werden zwei Arbeitsschutzverordnungen geändert: die
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Artikel 1 und die Arbeitsschutzverordnung zu
künstlicher optischer Strahlung (OStrV) in Artikel 2. Die Inhalte der Bildschirmarbeits-
verordnung (BildscharbV) werden in die ArbStättV übernommen. Artikel 3 regelt das
Inkrafttreten der Änderungen und das Außerkraftsetzen der BildscharbV.

Die Änderung der ArbStättV dient der Verbesserung der Sicherheit und des Schutzes der
Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten.
Gleichzeitig soll sie dem Arbeitgeber die Umsetzung der in der ArbStättV festgelegten
Anforderungen erleichtern. Dazu wird die ArbStättV, die im Jahr 2004 grundlegend
novelliert und auf den Inhalt der EG-Arbeitsstättenrichtlinie (89/654/EWG) reduziert
worden ist, konzeptionell an die anderen Arbeitsschutzverordnungen (z. B. Betriebs-
sicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung, OStrV usw.)
angepasst und strukturell weiter verbessert.

Seit einigen Jahren erhält das BMAS immer wieder Anfragen aus der Praxis, wie
bestimmte Anforderungen der ArbStättV zu erfüllen sind. Diese Rechtsunsicherheit weist
auf unbestimmte Vorgaben in der Verordnung hin. So bestehen in der Praxis z. B.
Probleme, die Regelung umzusetzen, nach der Arbeitsstätten „möglichst ausreichend
Tageslicht“ erhalten müssen. Auch ist nicht immer klar, worin der Unterschied zwischen
einem Büroarbeitsplatz und einem Bildschirmarbeitsplatz besteht oder was unter einem
Telearbeitsplatz zu verstehen ist. Darüber hinaus werden in der Praxis einzelne
Vorschriften aufgrund ihrer Unbestimmtheit und der daraus folgenden weiten
Auslegbarkeit unterschiedlich umgesetzt. Dieser Mangel wurde auch von den
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C. Alternativen

Keine

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E. 1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Die Anforderungen an die Arbeitsumgebung von Arbeitsplätzen in Arbeitsstätten, die im
Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich geregelt sind, werden mit der Arbeitsstättenverordnung
konkretisiert. Bildschirmarbeitsplätze sind inzwischen elementarer Bestandteil von
Arbeitsstätten in Verwaltung, Industrie und Gewerbe. Deshalb werden die Anforderungen
an Bildschirmarbeitsplätze aus der Bildschirmarbeitsverordnung in die Arbeitsstätten-
verordnung überführt. Durch die Zusammenfassung der beiden Verordnungen werden
auch Doppelregelungen beseitigt, sodass sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
verringert. Aufgrund der Konkretisierung der Anforderungen durch die vorliegende
Verordnung ist keine nennenswerte Erhöhung des Erfüllungsaufwands zu erwarten.
Ungeachtet dessen kann es im Einzelfall je nach Gegebenheiten im jeweiligen Betrieb zu
zusätzlichem Aufwand kommen. Dies dürfte sich jedoch aufgrund des Bestandsschutzes
für bestehende Arbeitsstätten sowie aufgrund der Möglichkeit von Ausnahme-
genehmigungen auf Einzelfälle beschränken.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten:
Es entstehen durch die Änderungsverordnung keine neuen Informationspflichten.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Die Verordnung führt für die Verwaltung des Bundes und auch bei den Ländern zu keiner
relevanten Änderung des Erfüllungsaufwands. Entsprechendes gilt auch für die
Kommunen, sofern in einzelnen Ländern die Zuständigkeit für den Vollzug der
Arbeitsstättenverordnung bei den Kommunen liegt.

F. Weitere Kosten
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An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsident
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Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Verordnung zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.





Verordnung
zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen

Vom [Datum der Ausfertigung]

Aufgrund des § 18 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246),
der zuletzt durch Artikel 227 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407) geändert worden ist, verordnet die Bundesregierung:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung der Arbeitsstättenverordnung

Artikel 2 Änderung der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung

Artikel 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1

Änderung der Arbeitsstättenverordnung

Inhaltsübersicht

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.Die Inhaltsübersicht wird
wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten“

b) Die Angabe zum Anhang wird wie folgt gefasst:
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forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, aber außerhalb der von ihm bebauten Fläche
liegen.

(3) Für Telearbeitsplätze gelten nur die §§ 3 und 6 sowie Anhang Nummer 6.

(4) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für
1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fahrerplätze von Fahrzeugen mit

Bildschirmgeräten,
2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung, die nicht

regelmäßig an einem Arbeitsplatz verwendet werden,
3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder andere Arbeitsmittel mit einer kleinen

Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur unmittelbaren Benutzung des
Arbeitsmittels erforderlich ist, und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem Display.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für Arbeitsstätten in Betrieben, die dem
Bundesberggesetz unterliegen.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6 und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung“ durch die Wörter „Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Gesundheitsschutz“ durch die Wörter „Schutz der
Gesundheit“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsstätten sind:
1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines Betriebes,
2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes,
3. Orte auf Baustellen,

sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind.

(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:
1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen

Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben.

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und
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sind.

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und
die mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind.

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten, zu denen insbesondere Bildschirme zur
Darstellung von visuellen Informationen, Einrichtungen zur Datenein- und -ausgabe,
sonstige Steuerungs- und Kommunikationseinheiten (Rechner) sowie eine Software
zur Steuerung und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im
Privatbereich der Beschäftigten.

(8) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausgestalten der Arbeitsstätte. Das Einrichten
umfasst insbesondere:

1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar
sowie mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- und
Versorgungseinrichtungen,

3. das Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen sowie das
Kennzeichnen von Gefahrenstellen und brandschutztechnischen
Ausrüstungen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.

(9) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benutzen, Instandhalten und
Optimieren der Arbeitsstätten sowie die Organisation und Gestaltung der Arbeit
einschließlich der Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten.

(10) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion oder Instandsetzung der Arbeitsstätten
zum Erhalt des baulichen und technischen Zustandes.

(11) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren,
Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur
Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen
heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die
Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Hygiene.

(12) Fachkundig ist, wer über die zur Ausübung einer in dieser Verordnung
bestimmten Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an
die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den
Anforderungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder
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„Bei der Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen und psychischen
Belastungen sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen insbesondere die Belastungen der
Augen oder die Gefährdung des Sehvermögens der Beschäftigten zu
berücksichtigen.“

cc) In dem neuen Satz 4 wird das Wort „Schutzmaßnahmen“ durch die Wörter „Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „unabhängig von der Zahl der Beschäftigten“ gestri-
chen.
bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

4. § 3a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und
betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der
Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst
gering gehalten werden. Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der
Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei
den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergonomischen
Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon
auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen
diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss
er durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der
Gesundheit der Beschäftigten erreichen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte
so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen Belange dieser
Beschäftigten im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit
berücksichtigt werden.
Dies gilt insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen,
Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und
Unterkünften sowie den zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen,
Notausgängen, Treppen und Orientierungssystemen, die von den
Beschäftigten mit Behinderungen benutzt werden.“

c) In Absatz 3 Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 nach dem Wort
„schriftlichen“ die Wörter „oder elektronisch übermittelten“ eingefügt.
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und Notschalter sowie raumlufttechnische Anlagen instand zu halten und in regelmä-
ßigen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 1 und 2 werden wird wie folgt gefasst:
„Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Verkehrswege, Fluchtwege und Notaus-
gänge ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzbar sind.
Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen so zu treffen, dass die Beschäftigten bei Gefahr
sich unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können.“

bb) In Satz 5 werden die Wörter „dieses Planes“ durch die Wörter „diesem Plan“
ersetzt.

d) In Absatz 5 werden nach dem Wort „hat“ die Wörter „beim Einrichten und Betreiben
von Arbeitsstätten“ eingefügt und die Wörter „ersten Hilfe“ durch die Wörter „Ersten
Hilfe“ ersetzt sowie das Wort „diese“ gelöscht.

6. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes entsprechende und der Art der
Beschäftigung angepasste technische oder organisatorische Maßnahmen nach Ab-
satz 1 zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten zu treffen.“

7. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten auf der Grundlage der
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Absatz 1 umfassend unterrichtet
werden über

1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte,
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit

ihrer Tätigkeit,
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der

Gesundheit der Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und
4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere zur Vermeidung spezifischer

Gefährdungen bei Tätigkeiten auf Baustellen oder an Bildschirmgeräten.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten in Maßnahmen im Gefahrenfall zu unter-
weisen, insbesondere in
1. der Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen,
2. der Ersten Hilfe und den dazu vorgehaltenen Mitteln und Einrichtungen und
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